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Abformmaterial

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.11.1997

Abformmaterial ist bei allen Leistungen der GOZ/GOÄ in der Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten berechnungsfähig (siehe Teil A der GOZ - Allgemeine Bestimmungen Ziff. 2.).
Analogleistungen

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 25.11.2009
Bei der Berechnung von Leistungen nach § 6 Abs. 2 GOZ ist der Leistungstext der herangezogenen GOZ- oder GOÄ-Position nur dahingehend zu berücksichtigen, dass die Leistung nach Art-, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertig sein muss.

Eventuelle einschränkende Bestimmungen in der Leistungslegende der zur Berechnung ausgewählten Position haben bei der Analogberechnung keine Bedeutung.



Beschaffungskosten

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 09.11.2005
Berechnungsfähig sind die gesamten, tatsächlich angefallenen Beschaffungskosten für die entsprechenden Materialien, nicht aber weitere Aufwändungen für deren Bevorratung in der Zahnarztpraxis.
Bleichen von Zähnen

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 26.09.1997

Die GOZ enthält keine Berechnungsmöglichkeit für ”Bleaching”. Es handelt sich hierbei um eine Leistung auf Verlangen, so dass § 2 Abs. 3 GOZ greift.
Bohrstaub

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 29.06.2005
Der GOZ-Ausschuss verweist hierzu auf den Beschluss zu „GOÄ-Pos. 2253 / 2254 / 2255, freie Verpflanzung eines Knochens oder von Knochenteilen“ vom 10.11.2004
Cariosolv
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 23.04.1999

Bei der Cariosolv-Behandlung handelt es sich noch nicht um ein wissenschaftlich allgemein anerkanntes Behandlungsverfahren. Es wird deshalb empfohlen, die Behandlung nach § 2 Abs. 3 GOZ (Verlangensleistung) zu berechnen. 



	Cerana-Versorgung




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 17.03.2000

Formkongruente und nicht formkongruente Insert-Systeme in Verbindung mit der Dentin-Adhäsiv-Technik sind gem. § 6 Abs. 2 GOZ analog berechenbar.

	Cervitec-Lack




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004
Die Anwendung von Cervitec-Lack ist gem. § 6 Abs. 2 GOZ zu berechnen. Unter Berücksichtigung der in § 6 Abs. 2 GOZ genannten Kriterien ist eine entsprechende Analogposition zu wählen, die die Materialkosten berücksichtigt.
	Computergestützte Analyse einer 
dreidimensionalen Bildgebung (z. B. CT, DVT)



Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.10.2011
Die Datenverwertung einer computergestützen dreidimensionalen Analyse z. B. zur Festlegung von Implantatpositionen ist eine neue Leistung, die nach 1988 entwickelt worden ist. Eine Analogberechnung ist gem. § 6 Abs. 2 GOZ möglich. 


	Dentinadhäsiv befestigte Kompositrestaurationen




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004
Materialien für das Dentinbonding (z. B. Gluma von der Firma Beyer) sind in Deutschland erst seit 1993 auf dem Markt (siehe auch wissenschaftliche Stellungnahme der Deutschen Hochschullehrer für Zahnerhaltung und der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung, Zahnärzteblatt Baden-Württemberg, 05/98, Seite 42).

Beim Dentinbonding in Verbindung mit mehrschichtigen Kompositrestaurationen handelt es sich um ein erst nach In-Kraft-Treten der GOZ `88 entwickeltes neues Verfahren im Sinne des § 6 Abs. 2 GOZ.

Kompositrestaurationen, die mit Hilfe des Dentinbondings und im Mehrschicht-Lichtverfahren gelegt werden, können deshalb nach § 6 Abs. 2 GOZ liquidiert werden. Mögliche Analogpositionen sind z. B. die GOZ-Pos. 214-217. 

	Dentinadhäsiv befestigte Komposit-Aufbaufüllungen




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.02.2003
Werden Komposit-Aufbaufüllungen unter Kronen mit gleicher Technik wie definitive Restaurationen dentinadhäsiv gelegt, so können diese auch analog nach GOZ-Pos. 214 - 217 berechnet werden. Der Leistungsfaktor ist angemessen zu berücksichtigen.
	Dentinadhäsiv verankerte Aufbausysteme (z. B. FRC Postec ®)



Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 09.11.2005
Dentinadhäsiv im Wurzelkanal verankerte Aufbausysteme sind wie alle dentinadhäsiven Restaurationen als Analogleistungen gemäß § 6 Abs. 2 GOZ zu berechnen. Ist zusätzlich eine dentinadhäsive Ummantelung des Stiftes erforderlich, kann dies entweder durch eine höher bewertete Analogziffer oder durch Anhebung des Leistungsfaktors berechnet werden.
Dentinadhäsive indirekte Restauration

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 24.03.2010
Neuartige Restaurationsformen mit defekt- oder funktionsbezogener Präparation (bei denen keine „klassische“ Tangential-, Hohlkehl-/Stufen- oder Teilkronenparäparation nach GOZ stattfindest) zur indirekten Rekonstruktion verlorengegangener Zahnsegmente oder Neuge-staltung der Zahnmorphologie, die erst auf Basis der Dentinadhäsivtechnik möglich geworden sind, sind in der GOZ nicht beschrieben und stellen neue, analog nach § 6 Abs. 2 GOZ zu berechnende Restaurationsformen dar.

Desinfektion von Abformungen

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.10.2011
Die Notwendigkeit der Desinfektion besagt nicht, dass die Leistung ohne Berechnung erbracht werden muss. Die Selbständigkeit der Desinfektion ist gegeben, eine Berechnung nach BEB ist nicht zu beanstanden.
Emdogain
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 07.07.2004
Emdogain kann nach § 6 Abs. 2 GOZ analog je Parodont berechnet werden. Die Materialkosten sind unter Beachtung der Relation zwischen Gebühren und Materialkosten gesondert berechnungsfähig. 
Entfernen eines adhäsiv befestigten Retainers
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 13.05.2009
Die Ausgliederung/Entfernung eines adhäsiv befestigen Retainers ist eine nach Inkrafttreten der GOZ’88 entwickelte Leistung und kann aus diesem Grund als Analogleistung gemäß § 6 Abs. 2 GOZ berechnet werden.


Fixieren von Membranen

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 13.03.2002
Das Fixieren einer Membran mit Pins, Schrauben o. ä. ist durch eine höher bewertete Analogposition berechenbar.
Fotografien
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998
Fotografien im Zusammenhang mit einer prothetischen Versorgung, die nicht kieferorthopädisch ausgewertet werden, sind nicht nach GOZ-Pos. 600 berechnungsfähig, sondern können als Verlangensleistung im Sinne von § 2 Abs. 3 GOZ berechnet werden.
Galvanische Sekundärteile, intraorale Fixierung

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 07.07.2004
Der technische Aufwand für die Tertiärstruktur ist laborseitig problemlos berechnungsfähig. Der bei intraoraler Fixierung erforderliche zahnärztliche Mehraufwand ist über den Steigerungsfaktor zu bewerten. Eine Analogberechnung ist nicht möglich, da kein neues Therapieverfahren vorliegt.
Glattflächenversiegelung vor dem Kleben der Brackets

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 07.07.2004
Da die Glattflächenversiegelung vor dem Kleben der Brackets – anders als bei Fissuren – nicht die Reinigung unzugänglicher Zahnregionen betrifft, sondern nur der Kariesprophylaxe bei nicht intensiver Mundhygiene dient, wird eine Berechnung als Verlangensleistung gemäß § 2 Abs. 3 GOZ empfohlen.


	Guided Tissue Regeneration (GTR)




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 24.07.2002
a) Einbringen einer Membran

Hierbei handelt es sich um eine Leistung, die erst nach Inkrafttreten der GOZ entwickelt wurde. Der GOZ-Ausschuss empfiehlt eine Analogberechnung nach § 6 Abs. 2 GOZ. Mögliche Analogposition ist die GOZ-Pos. 413 je Membran. 

b) Entfernen einer Membran (einschl. möglicher Befestigungen)

Das Entfernen einer Membran kann analog GOÄ-Pos. 2010 (Entfernung eines tiefsitzenden Fremdkörpers auf operativem Wege aus Weichteilen und/oder Knochen) je Membran berechnet werden. 
Der GOZ-Ausschuss weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es aufgrund der relativ einfachen Bestimmung des Kosten- und Zeitaufwandes bei den Verfahren der GTR-Technik leicht möglich ist, eine diesem Kosten- und Zeitaufwand gleichwertige Leistung der GOZ zu finden. Schwierig dagegen ist, eine in ihrer Art der GTR-Technik gleichwertige Leistung zu finden, da die GTR-Technik eine ganz neue Methode darstellt, der so recht keine GOZ-Position zugeordnet werden kann.

Die GOZ-Pos. 413 kann dem Aufwand und Schwierigkeitsgrad nur in manchen Fällen gerecht werden, daher ist der GTR-anwendende Zahnarzt hier ganz individuell in die Pflicht genommen, ggf. entsprechend seiner Technik, seiner Kosten und seines Zeitaufwandes eine seinen Praxisbedingungen adäquate analoge Berechnung selbst vorzunehmen. Als denkbare Analogposition käme auch die GOÄ-Pos. 2442 in Betracht.



	Insert-Systeme

(Glas-Ceramic-Inserts u. ä.)




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Bei Insert Systemen handelt es sich um Behandlungsmethoden, die erst nach In-Kraft-Treten der GOZ entwickelt worden sind. Sie können deshalb analog gem. § 6 Abs. 2 GOZ berechnet werden.

Intraorale Kamera
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 25.09.1998

Die Anwendung der intraoralen Kamera kann nach § 2 Abs. 3 GOZ als Verlangensleistung berechnet werden.

Kariesentfernung, Methoden zur Überprüfung

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 29.10.2003
Methoden zur Überprüfung der vollständigen Kariesentfernung im Rahmen der Kavitätenpräparation können durch Anhebung des Leistungsfaktors berücksichtigt werden.

Kariesinfiltration nach der Icon® Methode
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 24.03.2010
Bei der mikroinvasiven Kariestherapie mit „Icon“ handelt es sich um eine selbstständige, erst nach Inkrafttreten der Gebührenordnung aufgrund wissenschaftlicher Kenntnisse entwickelte Leistung, die gem. § 6 Abs. 2 GOZ berechnet werden kann.
Kollagenhaltige Einlagen in Extraktionsalveolen
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.10.2011
Das alleinige Einbringen eines Kollagenvlieses z. B. in eine Extraktionsalveole stellt im Gegensatz zur Socket-Preservation-/Ridge-Preservation-Technik keine selbständige Leistung dar und ist nicht gesondert berechnungsfähig. 
Lagerhaltungskosten
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 29.06.2005
Entsprechend der Entscheidung des BGH-Urteils vom 27.05.2004 (Az: III ZR 264/03) sind Lagerhaltungskosten den Praxiskosten zuzurechnen und nicht gesondert berechnungsfähig.


Laserbehandlung

Hartgewebelaser - Weichgewebelaser

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 09.07.2003
Es wird empfohlen, Laserbehandlungen bei medizinischer Indikation in Analogie gem. § 6 Abs. 2 GOZ abzurechnen. In allen anderen Fällen kommt eine abweichende Vereinbarung gem. § 2 Abs. 3 GOZ in Betracht.


Laser für Kariesdiagnostik

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 29.10.2003
Kariesdiagnostik mittels Laser (z. B. KaVo-Diagnodent-Verfahren und ggf. Folgeverfahren/-geräte) stellt ein klassisches Verfahren für die Berechnung nach § 6 Abs. 2 GOZ dar.
Local Delivery Systems
(lokale Versorgungssysteme, z. B. PerioChip®, Elyzol®)
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 24.03.2010
Local Delivery Systems (lokale Versorgungssysteme) sind Leistungen im Sinne des § 6 Abs. 2 GOZ.


	Materialkosten




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 09.11.2005
Augrund des BGH-Urteils vom 27.05.2004 (Az: III ZR 264/03) muss davon ausgegangen werden, dass sich die Instanzgerichte der Bewertung des BGH anschließen werden, der die Materialkosten als getrennt berechenbar ansieht, sofern die Zumutbarkeitsgrenze überschritten ist. In jedem Fall ist dann die Zumutbarkeitsgrenze überschritten, wenn bereits die unmittelbar entstehenden Materialkosten die Gebühren nach dem Einfachsatz der GOZ überschreiten.

Da eine durchschnittliche Zahnarztpraxis mit einem Betriebskostensatz von mind. 70 % des Einfachsatzes kalkuliere, könne es jedoch auch der Fall sein, dass die Zumutbarkeitsgrenze bereits überschritten werde, sofern 30 % des Einfachsatzes überschritten werden.
Mikroendodontische Behandlungsmaßnahmen

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 24.03.2010
Mikroendodontische Behandlungsmaßnahmen unter Verwendung eines Dentalmikroskops stellen neue, eigenständige Leistungen dar, die aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse erst nach Inkrafttreten der GOZ entwickelt wurden und daher gem. § 6 Abs. 2 GOZ analog zu berechnen sind.

	Miniplastschienen




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.11.1997

Miniplastschienen, die zur Fixation von z. B. durch Trauma gelockerten Zähnen verwendet werden, sind nach GOÄ-Pos. 2697 zu berechnen. Für die Modelle und die Miniplastschiene sind die entstandenen Material- und Laborkosten berechenbar. Beispiel: Für eine Miniplastschiene, die den Bereich der Zähne 34 bis 44 erfasst, ist zweimal die GOÄ-Pos. 2697 zu berechnen.

Das Anlegen und die Fixation aufwändigerer Schienen kann nach GOÄ-Pos. 2698 berechnet werden. Die Entscheidung über den Honorarsatz ist individuell zu treffen unter Berücksichtigung der Art und des Umfangs der Schiene (Gebühren-Pos.) sowie der Schwierigkeit, des Zeitaufwandes und der Umstände (Leistungsfaktor).



	Molekularbiologische, immunbiologische, biochemische 
oder serologische Tests




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004
Der GOZ-Ausschuss empfiehlt, die Entnahme von Abstrichmaterial für molekularbiologische (z.B. Polymerasekettenreaktion, DNA-Sonden, Koloniehybridisierung, ANAWA-Test, DMDx/Patho Tek-Kits), immunbiologische (z.B. ELISA, Immunfluoreszenzmikroskopie), biochemische oder serologische Tests, die dem Nachweis von Parodontitiserregern und/oder der Identifikation potentieller Virulenz- und Resistenzgene bei parodontopathogenen Bakterien dienen, - ggf. auch mehrfach - nach GOÄ-Pos. 298 zu berechnen. Über die Kosten des Speziallabors ist der Patient gemäß § 4 Abs. 5 GOÄ zu unterrichten
Mundhygiene
Beratung und Demonstration 

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 29.02.1996

Die GOZ-Pos. 619 ist nicht nur im Rahmen einer (systematischen) kieferorthopädischen Behandlung berechenbar, sondern auch bei anderen Behandlungsformen. Diese Position ist deshalb nicht nur bei KFO-Behandlungen anwendbar, sondern muss auch für andere Bereiche der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde offen stehen.

Seit 01.01.1996 kann in solchen Beratungsfällen alternativ auch die neue GOÄ-Pos. 3 ("eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Beratung") in Ansatz gebracht werden.
Okklusale Kontaktanalyse (T-Scan)

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 13.05.2009
Bei der computergestützten elektromyographischen Funktionsanalyse handelt es sich um ein Verfahren, das erst nach Inkrafttreten der GOZ’88 aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt wurde und gemäß § 6 Abs. 2 GOZ analog berechnet werden kann.“



Ormocer-Füllungen

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 24.07.2002
Da bei Füllungen mit Ormocer und ähnlichen Füllungswerkstoffen sowie Verbundverfahren (Dentinbonding) als auch Arbeitsabläufe ähnlich denjenigen bei dentinadhäsiven Composite-Restaurationen in Mehrschichttechnik sind, wird eine Analogberechnung gem. § 6 Abs. 2 GOZ empfohlen. Mögliche Analogpositionen sind die GOZ-Pos. 214-217.

Photodynamische Therapie

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 13.05.2009
Bei der photodynamischen Therapie handelt es sich um ein Verfahren, das erst nach Inkrafttreten der GOZ’88 aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt wurde und gemäß § 6 Abs. 2 GOZ analog berechnet werden kann.

Platelet rich Plasma (P. R. P.)
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 17.10.2001

Unter P. R. P. versteht man die Anreicherung von Knochenersatzmaterial (z. B. cera-sorb) mit plättchenreichem Plasma. Das Blutplasma wird vom Patienten durch Blutentnahme gewonnen, zentrifugiert und dem Ersatzmaterial zugesetzt.

Nach der Blutentnahme nach GOÄ-Pos. 250 stehen für die Anwendung von P. R. P. zwei mögliche Analogberechnungen zur Verfügung. Entweder über die GOÄ-Pos. 2254 (Implantation von Zell-Hochkonzentrat“) oder besser noch die GOÄ-Pos. 2255 („Entnahme, Herstellung, Aufbereitung und Einbringen von plättchenreichem Plasma“). Zusätzlich muss die GOÄ-Pos. 2442 für die Implantation des alloplastischen Materials oder die GOÄ-Pos. 2255 für die Knochenverpflanzung und optional nochmals die GOÄ-Pos. 2442 für die Membrantechnik berechnet werden.


Politur
Füllungspolitur 

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004
Da die Politur von Amalgamfüllungen aus materialbedingten Gründen nicht in derselben Sitzung wie das Legen der Füllung möglich ist, wurde eigens hierfür eine gesonderte Gebührenposition geschaffen.
Bei Glasionomer-Zementen besteht der gleiche Sachverhalt, so dass auch hier die Politur in getrennter Sitzung zusätzlich berechnet werden kann. 

Auch ein späteres Wiederaufpolieren alter Füllungen oder alter Fissurenversiegelungen kann mit diesen GOZ-Positionen berechnet werden, unabhängig davon, um welches Füllungsmaterial es sich handelt. Dagegen sind sämtliche Füllungspolituren, die in derselben Sitzung wie das Füllungslegen stattfinden, unabhängig vom Material nicht berechnungsfähig.

Verwendung einer Positionierungshilfe 
zur prothetisch definierten Implantatposition
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 13.05.2009
Bei der Verwendung einer Positionierungshilfe zur prothetisch definierten Implantatposition (im Sinne einer Bohrschablone) handelt es sich um ein Verfahren, das erst nach Inkrafttreten der GOZ’88 aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt wurde und gemäß § 6 Abs. 2 GOZ analog berechnet werden kann. Die Verwendung einer Positionierungshilfe zur prothetisch definierten Implantatposition hat mit einer „individuellen Schablone“ nach GOZ-Pos. 900 oder einer „Implantatschablone“ nach GOZ-Pos. 902 nichts zu tun.


Professionelle Zahnreinigung

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 13.05.2009
Professionelle Zahnreinigungsmaßnahmen können supra- und/oder subgingivale Maßnahmen umfassen. Für die Berechnung Professioneller Zahnreinigungsmaßnahmen stehen folgende Wege zur Verfügung:

· Die supragingivale Entfernung harter und weicher Zahnbeläge einschließlich Politur ist nach GOZ-Pos. 405 berechenbar.

· Subgingivale Zahnreinigungsmaßnahmen können nach GOZ-Pos. 407 berechnet werden. Werden nur einzelne der in GOZ-Pos. 407 beschriebenen Leistungen durchgeführt, so ist dies bei der Bemessung des Leistungsfaktors zu berücksichtigen. 
Die fachliche Unterscheidung zu einer subgingivalen Konkremententfernung im Rahmen einer systematischen PAR-Therapie ist dabei zu beachten.

· Bei gleichzeitig durchgeführten supra-/und subgingivalen Zahnreinigungsmaßnahmen können die GOZ-Pos. 405 und GOZ-Pos. 407 nebeneinander berechnet werden mit jeweils angemessenem Leistungsfaktor.

· Professionelle Zahnreinigungsmaßnahmen – die unter anderem auch Leistungsinhalte der GOZ-Pos. 405 und 407 beinhalten können – können auch analog § 6 Abs. 2 GOZ mit einer Gebührenposition berechnet werden (s. hierzu auch den Referentenentwurf zur GOZ-Novellierung 1994).

· Eine Berechnung gem. § 6 Abs. 2 GOZ ist auch dann möglich, wenn die supragingivale Entfernung harter und weicher Beläge einschließlich Politur mit weiteren Maßnahmen der dental-parodontalen Vor- und Nachsorge kombiniert wird (z. B. Konditionierung von Zahn-/ Wurzeloberflächen, Laseranwendungen, Interdentales Strippen, Glätten/Konturieren von Restaurationsrändern, Konturierung der Zahnoberfläche, usw.).

· Professionelle Zahnreinigungsmaßnahmen können ggf. gem. § 2 Abs. 3 GOZ mit dem Patienten vereinbart werden, z. B. wenn sie vorrangig ästhetischen Zwecken dienen.

· Werden professionelle Zahnreinigungsmaßnahmen analog § 6 Abs. 2 GOZ berechnet, kann die GOZ-Pos. 405 für denselben Zahn/Implantat nicht zusätzlich berechnet werden. 
· Beim Vorliegen einer Parodontitis und zur Gesunderhaltung parodontaler Gewebe stellt die professionelle Zahnreinigung die nichtchirurgische Maßnahme der Wahl dar. Es handelt sich hier um eine wissenschaftlich fundierte, (zahn-) medizinisch notwendige Maßnahme im Sinne von § 1 Abs. 2 GOZ.
Provisorische Inlays

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 07.07.2004
Der Ansatz für ein „provisorisches Inlay“ ist über § 2 Abs. 3 GOZ (Wunschleistung) denkbar. Die Material- und Laborkosten sind. gem. § 9 GOZ berechenbar. Zur Wiederbefestigung eines prov. Inlays steht GOZ-Pos. 231 nicht zur Verfügung (Ausnahme Notdienst).
Pulverstrahlgerät (z. B. Airflow)
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004
Die Anwendung eines Pulverstrahlgerätes im Sinne einer rein kosmetischen Reinigung der Zähne ist nach § 2 Abs. 3 GOZ (Verlangensleistung) abzurechnen, da es sich nicht um eine medizinisch notwendige Leistung handelt.

Wird das Pulverstrahlgerät im Rahmen der Entfernung harter und weicher Zahnbeläge gem. GOZ-Pos. 405 eingesetzt, kann der Einsatz des Pulverstrahlgerätes nicht gesondert berechnet werden. Möglich ist jedoch eine freie Vereinbarung des Leistungsfaktors nach § 2 Abs. 1 und 2 GOZ.
Röntgenmessaufnahmen mit Nadeln oder Guttaperchastiften

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 24.07.2002
Für das Einbringen von Guttaperchastiften oder Messinstrumenten für die Messaufnahme bei einer Wurzelbehandlung sind nicht die GOÄ-Pos. 370 oder 5260 berechenbar.
Röntgenmessaufnahmen mit Nadeln oder Guttaperchastiften rechtfertigen aber bei der Berechnung einen erhöhten Faktor, wobei der kleine Gebührenrahmen zu beachten ist.
Röntgenverfahren mit elektronischen Sensoren 

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 13.03.2002
Für Abrechnung digital erstellter Einzelzahnfilme und Panoramaröntgenaufnahmen kann zum Ausgleich der deutlich erhöhten Kosten die Ausschöpfung des Gebührenrahmens zwischen dem Einfachen bis Zweieinhalbfachen Satz der Leistungspositionen der GOÄ aus dem Abschnitt O „Strahlendiagnostik, Nuklearmedizin, Magnetresonanztomographie und Strahlentherapie“ herangezogen werden, wobei der Schwellenwert der 1,8fache Satz ist. Als Begründung bei dessen Überschreitung wäre „Digitales Röntgen“ anzugeben.
	Schnarcherschienen




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 11.07.2001

Die Anfertigung einer sogenannten Schnarcherschiene ist weder in der GOZ noch in der GOÄ beschrieben. Somit ist eine Berechnung nach § 2 Abs. 3 GOZ anwendbar, aber auch nach § 6 GOZ möglich. Welche Analogposition schließlich gewählt wird, hängt vom tatsächlichen Behandlungsaufwand ab, empfehlenswert sind Positionen aus dem Abschnitt H „Eingliederung von Aufbissbehelfen und Schienen“. 

	Sinusbodenelevation




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 09.07.2003
Die Sinusbodenelevation ist eine Leistung, die erst nach In-Kraft-Treten der GOZ `88 entwickelt wurde. Sie ist daher laut § 6 Abs. 2 GOZ entsprechend einer nach Art, Kosten und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung zu berechnen.
Grundsätzlich steht es im Ermessen des Zahnarztes, welche Position(en) er zur Analogberechnung heranzieht. Der GOZ-Ausschuss empfiehlt für den internen Sinuslift die GOÄ-Pos. 2699 analog heranzuziehen, für den externen Sinuslift die GOÄ-Pos. 2706 zusammen mit der GOÄ-Pos. 2712 analog. Die Implantationspositionen 901 ff. GOZ können zusätzlich berechnet werden.


	Sonicsys-approx




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Da es sich bei Sonicsy-approx unzweifelhaft um ein neues Verfahren handelt, das nach In-Kraft-Treten der GOZ entwickelt worden ist, kann deshalb die Berechnung analog gem. § 6 Abs. 2 GOZ erfolgen.

Möglich wäre folgende Berechnung:

· eine zweiflächige Kavität: 1 x GOZ-Pos. 216 analog + Begleitleistungen

· zwei getrennte zweiflächige Kavitäten an einem Zahn: 2 x GOZ-Pos. 216 analog 

+ Begleitleistungen

· eine dreiflächige Kavität, die mit zwei Sonicsys-approx-Inlays versorgt wird:

1 x GOZ-Pos. 217 analog plus Begleitleistungen

Damit ist die Versorgung der Kavität in ihrer gesamten Ausdehnung abgegolten.

Liegen am gleichen Zahn jedoch zusätzliche, von der mit Sonicsys-approx-Inlays versorgten Kavität getrennte Kavitäten vor, so kann deren Versorgung zusätzlich liquidiert werden.



Speicheltest
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 04.04.1997

In den meisten Fällen wird ein Speicheltest gebührenordnungsrechtlich als nicht notwendig angesehen.

1. Daher sollten Speicheltests gem. § 2 Abs. 3 der GOZ für nicht in den Gebührenordnungen beschriebenen Leistungen vereinbart werden, da die Notwendigkeit nach § 1 Abs. 2 Satz 1 GOZ nicht immer gegeben ist.

2. Falls der Kollege aber der persönlichen Überzeugung sein sollte, Speicheltests im Einzelfall als unbedingt notwendig zu erachten, kann über § 6 Abs. 1 GOZ eine entsprechende GOÄ-Position gewählt werden. Durch die Novellierung der GOÄ zum 01.01.1996 ergeben sich für Speicheltests neue Berechnungsmöglichkeiten, die die Landeszahnärztekammer dem Zahnarzt aus gebührenrechtlicher Sicht bei einer Berechnung nach § 6 Abs. 1 GOZ zur Kenntnis geben kann, da es sich bei diesen Leistungsbeschreibungen inhaltlich um den entsprechenden Speicheltest handelt. Denkbar sind die unten aufgeführten GOÄ-Pos.:

· Speichelfließrate GOÄ-Pos. 3712

· ph-Wert Bestimmung des Speichels GOÄ-Pos. 3714

· Pufferkapazitätsbestimmung GOÄ-Pos. 3715 

· Streptococcus mutans, SM-Test GOÄ-Pos. 4538 (reduzierter Gebührenrahmen) 

zzgl. Entnahme zur mikrobiol. Untersuchung GOÄ-Pos. 298 

· Laktobazillen, LB-Test GOÄ-Pos. 4531 (reduzierter Gebührenrahmen) zzgl. 

Entnahme zur mikrobiol. Untersuchung GOÄ-Pos. 298 

· Pilznachweis Oricult GOÄ-Pos. 4715 (reduzierter Gebührenrahmen) zzgl. 

Entnahme zur mikrobiol. Untersuchung GOÄ-Pos. 298

Die Kosten für die Testdurchführung sind mit der Gebühr abgegolten (keine zusätzliche Rechnung des Labors möglich).

Der Ersatz von Auslagen gem. § 10 GOÄ für mit einmaliger Anwendung verbrauchte Medikamenten/ Materialien ist nicht als abgegolten erwähnt und somit zusätzlich berechnungsfähig.



Targis-Vectris-System 

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 13.03.2002
Da es sich bei Kronen und Brücken nach dem Targis-Vectris-System nicht um eine neue Behandlungsmethode, sondern nur um ein neues technisches Herstellungsverfahren handelt, empfiehlt der GOZ-Ausschuss eine Berechnung nach GOZ-Pos. 501/502.


Trockenlegung, relative

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 22.01.1999

Für die relative Trockenlegung bei starkem Speichelfluss ist die GOZ-Pos. 203 nicht ansatzfähig. 

Hypersalivation ist über den Leistungsfaktor auszugleichen.
Vector-Methode
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 07.07.2004
Die Anwendung der Vector-Methode im Bereich der Parodontalbehandlung stellt keine neue Leistung im Sinne des § 6 Abs. 2 GOZ dar. Dem Aufwand für die Anwendung dieser Methode ist nach § 5 Abs. 2 GOZ (Steigerungsfaktor) oder durch eine Vereinbarung nach § 2 Abs. 3 GOZ Rechnung zu tragen. 


Verbandwechsel

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004
Das Legen eines Parodontal-Verbandes zum Zwecke der primären Wundversorgung ist nicht nach GOÄ-Pos. 200/210 berechnungsfähig.

In einer gesonderten Sitzung ist der Parodontal-Verbandwechsel über die GOÄ-Pos. 200/210 berechnungsfähig. Die GOZ-Pos. 415 ist daneben ebenfalls berechnungsfähig.

Sofern der Parodontal-Verbandwechsel nach GOÄ-Pos. 200/210 berechnet wird, sind die entsprechenden Materialkosten gesondert nach § 10 GOÄ berechnungsfähig.


	Verblendschalen/Veneers




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 31.10.1997

Eine zutreffende Gebührenposition ist im Gebührenverzeichnis nicht vorhanden. Die Berechnung erfolgt daher analog, denn es handelt sich um eine neu eingeführte Leistung im Sinne des § 6 Abs. 2 GOZ. Denkbar ist die GOZ-Pos. 222.
Wiederbefestigen von Zahnfragmenten mittels Adhäsivtechnik

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 08.07.2009
Das Wiederbefestigen von Zahnfragmenten mittels Adhäsivtechnik ist abrechnungstechnisch gleichgestellt mit Kompositrestauratuionen.
Bei Klebung in Dentinadhäsivtechnik kann die Berechnung gemäß dem Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004 „Dentinadhäsiv befestigte Kompositrestaurationen“ erfolgen.
	Zementreste, Entfernung bei Inlays, Brücken und Kronen




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 22.01.1999

Die Entfernung von Zementresten in Zusammenhang mit Eingliederungsmaßnahmen bei Inlays, Brücken und Kronen ist wie folgt berechenbar:

a)
Gliedert der Zahnarzt eine provisorische oder definitive Restauration provisorisch oder definitiv ein, kann er für das Entfernen der Zementüberschüsse im Mund des Patienten keine Gebühr berechnen.
b)
Hat der Zahnarzt bei seinem Patienten eine provisorische oder definitive Restauration provisorisch eingesetzt und lockert sich diese provisorisch eingesetzte Restauration, so kann der Zahnarzt für die Entfernung der Überschüsse des provisorischen Zementes an den Pfeilerzähnen oder an den gelockerten Inlays/Kronen vor Wiedereingliedern keine Gebühr berechnen.
c)
Muss der Zahnarzt an einer gelockerten Restauration, die bereits definitiv im Mund des Patienten zementiert war und die sich gelockert hat, vor dem Wiedereingliedern dieser Restauration Zementreste, frakturierte Zahnteile usw. aus den Restaurationen entfernen, so kann er diese Leistung als technische Leistung gem. seines tatsächlichen Aufwandes berechnen.
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